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Auswärtiges Amt 
das dem Konsul von Ecuador in Bremen, Herrn Alberto 
Ausländische Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland 
I. - Bek. d. AA v. 11. 6. 1957 - 002 - SM 21/91. 01/57 -
Dem zum Arg e n tin i s c h e n Konsul in M ü n c h e n 

ernannten Herrn Alberto Atilio M a don n i ist am 8. Juni 
1957 das Exequatur erteilt worden. 

Der Amtsbezirk umfaßt den Freistaat Bayern und das Land 
Baden-Württemberg. 

11. - Bek. d. AA v. 11. 6. 1957 - 002 - SM 21/91. 11157 -
Die Regierung von E cu a d 0 r hat das' Konsulat von 

Ecuador in B r e ~ e'n aufgehoben. Mit der Aufhebung sind 

Benites N 0 boa, am 27. März 1956 von der Bundesregie-
rung erteilte Exequatur und die am 21. März 1957 aus-
gesprochene Erweiterung des Exequatur erloschen. Das 
gleiche gilt für das Herrn Vizekonsul Segundo Saa J ara -
mi I I 0 in B rem e n am 9. 1l. 1955 erteilte Exequatur. 

III. - Bek. d. AA v. 12. 6. 1957 - 002 - SM 21/91. 10/57 -
Das Konsularwesen der Dom in i k a n i s c h e n Republik 

ist für das Land Nordrhein-Westfalen wie folgt neu geordnet 
worden: 

Die Bundesregierung hat dem zum Wahlkonsul der Domini-
kanischen Republik in D ü s sei d 0 r f ernannten Herrn 
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Alfred v an Hüll e n am 12. Juni 1957 das Exequatur erteilt. 
Der Amtsbezirk umfaßt die Regierungsbezirke Düssddorf. 
Aachen, Amsberg, Detmold und Münster. 

Das bisherige Wah:lkonsulat in K ö I n ist aufgehoben 
worden. Die konsularischen Angelegenheiten für den Regie-
rungsbezirk Köln werden von der Konsulatsabteilung der 
Botschaft der Dom in i k an i s c h e n Republik in Bon n 
wahrgenommen. 

IV. - Bek. d. AA v. 11. 6.1957 - 002 - SM 21/94.17/57-

Dem zum K ö n i g li c h Nie der I ä n dis c h e n Gene-
ralkonsul in Fra n k f ur t a. M. ernannten Dr. C. W. Bar 0 n 
va n B 0 e t z e I a e r hat die Bundesregierung am 6. Juni 1957 
das Exequatur erteilt. 

Der Amtsbezirk des Generalkonsulats um faßt die Länder 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. 

GMBI. 1957, S. 214 

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland beim 
Heil i gen S tu h I in Rom, Dr. Rudolf G r a f S t r ach -
w i tz, ist am 23. Mai 1957 von Seiner Heiligkeit Papst 
Pius XII. zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschrei-
bens empfangen worden. 

GMBI. 1957, S. 214 

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rom, 
Dr. Manfred K lai b er, ist am 7. Juni 1957 von Seiner 
Exzellenz dem Präsidenten der I tal i e n i s c he n Republik, 
Herrn Giovanni G r 0 n chi, zur Überreichung seines Be-
glaubigungsschreibens empfangen worden. 

GMBI. 1957, S. 214 

Gesandtschaftsrat Albert Toby T a fe I hat am 12. Juni 1957 
dem Minister des Auswärtigen der Republik V i e t n a m , 
Exzellenz V U V a n MAU, sein Einführungsschreiben als 
ständiger Geschäftsträger der Bundesrepublik Deutschland in 
Ausländischer Missionschef 
bei der Bundesrepublik Deutschland akkreditiert 

- Bek. d. AA v. 5. 6. 1957 - 002 - SM - 20/91. 25/57 -
Der Herr Bundespräsident hat am 4. Juni 1957 den Ge-
sandten von Ni c ara g u a Luis Arturo Mol i er i 0 r 0 z c 0 
zur Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens emp-
fangen. 

GMBI. 1957, S.214 
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Der Bundestninister

1. Verfassung und Verwaltung 

Das nachstehende Rundschreiben des Bundesministers der 
Finanzen vom 23. 5. 1957 gebe ich hiermit für meinen Ge-
schäftsbereich bekannt. 

"Der Bundesminister der Finanzen 
11 Al5 - A 1200 - 6/57 

I A/4 - H 3000 - 5/57 

An die obersten Bundesbehörden PP. 

Nachrichtlich an: 

Bonn, den 23. Mai 1957 

die Herren Finanzminister (Finanzsenatoren) der Länder, 
die Herren· Minister (Senatoren) des Innern. 

B e t r: : Auszahlung und Führung des rechnungsmäßigen 
Nachweises der Bezüge für Beamte und Angestellte 
bei Einberufung zu Eignungsübungen nach dem· 
Eignungsübungsgesetz vom 20. 1. 1956 (MinBlFin. 
S. 93). 

Aus gegebenem Anlaß gebe ich bekannt: 

1) VerölfentIic:ht im GMBI. Nr. 4/1956 S. 63. 
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') V
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
beim Heiligen Stuhl 

- Bek. d. AA v. 7. 6.1957 -: 101. SP. 374-
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Rom 

- Bek. d. AA v. 14. 6. 1957 - 101. SP. 1 -
Gesandtschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in Saigon (Vietnam) 

- Bek. d. AA v. 14. 6. 1957 - 101. SP. 611 -
n überreicht. 
ichzeitig wurde die bisherige Handelsvertretung der 
srepublik Deutschland in Saigon in eine Gesandtschaft 

wandelt. 
GMBI. 1957, S. 214 

 des Innern 

e mit meinem Rundschreiben vom 24. 4. 1954 -
AI6 - A 1200 -16/53-

A - H 3000 - 5/54-
(MinBIFin. S. 266) 2) getroffene 

gelung gilt nur für die Abordnung und Versetzung von 
amten und Angestellten innerhalb der Bundesverwal-
g. Bei der Einberufung zu Eignungsübungen nach dem 
Auszahlung und Führung des rechnungsmäßigen Nachweises 
der Bezüge für Beamte und Angestellte bei Einbembmg zu 

Eignungsübungen nach dem Eignungsübungsgesetz 
vom 20. 1. 1956 1) 

- Bek. d. BMI v. 3. 6. 1957 - Z 8 08 700 - 4866/57 -

gnungsübungsgesetz vom 20. 1. 1956 (MinBlFin. S. 93) 
ndelt es sich aber weder um eine Abordnung noch um 
e Versetzung im beamtenrechtlichen Sinne. Außerdem 
alten die zu Eignungsübungen einberufenen Beamten 
d Angestellten die ihnen als Soldaten zustehenden Be-
ge nicht erst von dem auf die Einberufung folgenden 
onatsersten, sondern bereits vom Tage der Einberufung 
. Die mit meinem vorgenannten Rundschreiben vom 
. 4. 1954 getroffene Regelung zur Einschränkung der 
stattung von BesoIdungen und Vergütungen ist daher 
f die Teilnehmer von Eignungsübungen nicht anwend-
r. Für den Fall der Einberufung von Beamten und 
gestellten der Bundesverwaltungen zu Eignungsübun-
n bestimme ich daher im Einvernehmen mit dem Bun-
srechnungshof und dem Herrn Bundesminister für 
rteidigung folgendes: 
Für Beamte und Angestellte der Bundesverwaltungen, 
die zum E r s t e n eines Monats zu einer Eignungs-
übung einberufen werden. zahlen die Kassen der 
Bundeswehr die zustehenden Bezüge bereits von die-
sem Tage ab und führen darüber den rechnungs-
mäßigen Nachweis. Die bisher zuständige Kasse stellt 

eröffentlicht im GMBI. Nr. 16/1954 S. 218. 
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die Zahlung der Bezüge mit Ablauf des der Einbe-
rufung v D rh ergehenden Monats ein. 

2. Bei Beamten und AngestelIten der Bundesverwaltun-
gen, die n ach . dem E r s t e n eines Monats zu 
einer Eignungsübung einberufen werden, sind die 
Bezüge durcj1 die bisher zuständigen Kassen möglichst 
nur bis zum Ablauf des letzten Tages vor Beginn der 
Eignungsübung zu zahlen. Ist dies nicht möglich, weil 
die Bezüge bereits über den Einberufungstag hinaus 
weitergezahlt waren, so verbleibt es bei der Zahlung 
und dem rechnungsmäßigen Nachweis dieser Bezüge 
durch die bisher zuständigen Kassen. Eine Erstattung 
dieser Bezüge durch die Kassen der Bundeswehr an 
diese Kassen unterbleibt. Die Bundeswehr übernimmt 
vom Tag e der Ein b e ruf u n gabdie Zahlung 
und den rechnungsmäßigen Nachweis der Bezüge nach 
den für die Soldaten geltenden Bestimmungen u n t e r 
An re c h nun g des Teiles der Bezüge, der von den 
bisher zuständigen Kassen für die Zeit vom Tage der 
Einberufung zur Eignungsübung bis zum Schluß des 
Monats bereits gezahlt wurde. 

3. Bei Einberufung von Beamten und Angestellten der 
Bundesverwaltungen zu einer Eignungsübung ver-
fährt die bisherige Dienststelle des Einberufenen sinn-
gemäß nach § 28 (2) der Gehaltszahlungsbestimmungen 
(GZB) - mitgeteilt mit meinen Rundschreiben vom 
2l. 12. 1954 - II Al6 - A 1200 - 11/54 - und vom 
3. 2. 1955 - II Al6 - A 1200 - 1/55 -. Hierbei ist 
mit der Maßgabe zu verfahren, daß an Stelle der 
Anzeige nach Muster 35 - Auszug aus der Stamm-
karte - eine unterschriftlich vollzogene "Gehalts-
mitteilung für Beamte" (Muster 19 GZB) bzw. eine 
"Vergütungsmitteilung für Angestellte" (Muster 21 
GZB) auszufertigen und dem Einberufenen in ver-
sc h los sen em Um s chI a g zur Vorlage bei seiner 
Bundeswehrdienststelle auszuhändigen ist. Aus der 
Gehalts- bzw. Vergütungsmitteilung müssen die Be-
züge für den letzten Zahlungszeitraum (Monat, Teil 
eines Monats) vor der Einberufung einschließlich der 
Abzüge ersichtlich sein. Die vorgen. Muster 19 und 21 
sind bei der Bundesdruckerei in Bonn, Pleimesstr. 3/5, 
erhältlich. 

4. Tritt ein Beamter oder Angestellter einer Bundesver-
waltung, der zu einer Eignungsübung einberufen 
worden war. spätestens nach Ablauf der viermonatigen 
Eignungsübung zu seiner Dienststelle zurück, so erhält 
er von der Bundeswehr die ihm als Soldat zustehenden 
Bezüge bis zum letzten Tag der Eignungsübung, höch-
stens jedoch auf die Dauer von 4 Monaten, ausgenom-
men in den Fällen des § 3 (2) Satz 2, 3, § 7 (6) Satz 2 
des Eignungsübungsgesetzes. 
Tritt ein Beamter oder Angestellter n ach dem Ersten 
eines Monats zu seiner Dienststelle zurück, so erhält 
er von dem auf die Beendigung der Eignungsübung 
folgenden Tage ab von der Kasse der DienststeIle, zu 
der er wieder zurücktritt, wieder die ihm hier als 
Beamter oder Angestellter zustehenden Bezüge. Im 
übrigen ist von der Dienststelle der Bundeswehr 
wegen der Aushändigung einer Gehaltsmitteilung sinn-
gemäß nach vorst. Nr. 3 zu verfahren. 

B. Zur Vermeidung von Zweifem darf ich darauf hinweisen, 
daß die mit meinem eingangs erwähnten Rundschreiben 
vom 24. 4. 1954 getroffene Regelung selbstverständlich auf 
die Beamten und Angestellten Anwendung findet, die als 
Angehörige einer Bundesverwaltung zu Dienststellen der 
Bundeswehr - zur Verwendung als B e amt e 0 der 
An g e s tell t e (also nicht als Soldaten) - abgeordnet 
oder versetzt werden. 

C. Den Herren Finanzministern (Senatoren) und den Herren 
Ministern (Senatoren) des Innern der Länder darf ich 
empfehlen zu veranlassen. daß bei der Einberufung von 
Beamten und Angestellten der Länder, Gemeinden usw. 
zu Eignungsübungen nach dem vorgenannten Eignungs-
übungsgesetz möglichst nach dem vorstehenden Abschnitt 
A. verfahren wird, sofern im Einzelfall nicht andere Ver-
einbarungen zwischen den beteiligten obersten Landes-
behörden, den Gemeinden usw. und der Bundeswehr 
getroffen werden. 

Das vorstehende Rundschreiben werde ich im "Ministerial-
blatt des Bundesministers der Finanzen"bekanntgeben. 

Im Auftrag 
Dr. Viaion" 

GMBJ. 1957. S. 214 
Auslandstagegelder für Jugoslawien 

- Bek. d. BMI v. 15. 6. 1957 - Z 1 01 352 - 343/57 -

Das nachstehende Rundschreiben des Bundesministers der 

Finanzen vom 11.6. 1957 gebe ich für meinen Geschäftsbe-
reich mit der Bitte um Beachtung bekannt. 

"Der Bundesminister der Finanzen 
I B/4 - BA 340.5 - 100/57 

I Al5 - P 1721- 37/57 

Bonn, den 11.6.1957 

An die obersten Bundesbehörden und die zum Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Finanzen gehörenden Dienststellen. 

Nachrichtlich 
i:'n die Herren Finanzminister und Finilnzsenätoren der Lei,nder. 

Be t r. : Auslandstagegelder für JugDslawien. 
Auf Grund der Ermächtigung in Nr. 8 Abs. 3 ADR bestimme 

im, daß für Jugoslawien die Tagegeldsätze der Länder-
gruppe A (Nr. 8 Abs. 1 Buchst. a und b ADR) um 25 v. H. zu 
ermäßigen sind. Ich erkläre mich jedoch damit einverstanden, 
daß mindestens die Tagegeldsätze der Ländergruppe B ge-
währt werden. 

Diese Regelung tritt am 1. 7. 1957 in Kraft, soweit sie für 
bestimmte Gruppen von Fällen nicht schon früher angeordnet 
worden ist. 

Das Rundschreiben wird im Ministerialblatt des Bundes-
ministers der Finanzen veröffentlicht werden. 

Im Auftrag 
Dr. Bretschneider" 

GMBI. 1957, S. 215 
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Richtlinien für das Vergeben und Abrechnen 
von Auslandsumzügen 

. - Bek. d. BMI v. 15. 6. 1957 - Z 1 01 364 - 342/57 -

Das nachstehende Run d s ehr e i ben des Bundes-

inisters der Finanzen vom 1l. 6. 1957 gebe ich bekannt. Das 
ort in bezug genommene Rundschreiben des Bundesministers 
er Finanzen vom 29. 5. 1954 ist im Gemeinsamen Ministerial-
latt 1954 S. 306 veröffentlic.ht worden. 

er Bundesminister der Finanzen 
B/4 - BA 3455 - 30/57 

Al5 - P 1740 - 4/57 

n die obersten Bundesbehörden. 
achrichtlich 

Bonn,den 11. 6.1957 

 die Herren Finallzministcr und Finanzscnutoren der Uinder. 

 e t r.: Richtlinien für das Vergeben und Abrechnen von 
Auslandsumzügen. 

 e zug: Mein Rundschreiben vom 29. 5. 1954 -
I B - BA 3455 - 22/54 

IA-P 1740- 1/54 
(MinBIFin S. 378). 

Nr. 8 vorletzter Absatz meines obenbezeichneten Rund-
hreibens wird der folgende Satz 2 angefügt: 
"Für Stückgut, das mit Zustimmung der obersten Dienst-

ehörde als Luftfrachtstückgut befördert wird, beträgt die 
rovision 5 v. H. der reinen Fracht." 
Soweit bei Luftfrachtstückgutsendungen bisher anders ver-

ahren worden ist. hat es dabei sein Bewenden. 

Im Auftrag 
Dr. Bretschneider" 

GMBI. 1957, S. 215 
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H. Beamtenrecltt und sonstiges Personalrecltt Kraftfahrzeugen durch Beamte nam sim. Diese Tatsa<he 
ist bei Beurteilung der Frage, ob und inwieweit S ach -
schäden zu ersetzen sind, die.bei einem Dienst-
u n fall an privateigenen Kraftfahrzeugen (Mopeds, 
Motorrollern, Motorrädern, Kraftwagen usw.) der Beam-
ten entstehen, zu berücksimtigen. 

2. Bei der Benutzung beamteneigener (d. h. aus Mitteln der 
Verwaltung beschaffter, aber mit der Zuweisung zur allei-
Weitere (vorläufige) Richtlinien 
für den Ersatz von Sachschäden nach § 136 BBG 1) 

_ Gemeins. RdSchr. d. BMI u. BMF v. 24. 5. 1957 -11 5 -
25251- 5028/57; I B/2 -.BA 1504 -7/57-
An lag e: Vorläufige Rimtlinien für den Ersatz von Saoo-
schäden an Kraftf·ahrzeugen nach § 136 BBG 

1. Allgemeines 
Ein Ersatz von Sachschäden nach § 136 BBG kommt 

grundsätzlioo nur in Betracht, wenn ein Dienstunfall vor-
liegt. Voraussetzung ist also, daß ein Körpersmaden ein-
getreten ist. Bei Beschädigung oder Zerstörung eines 
Körperersatzstückes ist Ersatz jedoch auch dann zu leisten, 
wenn gesundheitliche Sdläden nicht eingetreten sind (vgl. 
die RL Nr. 1 Satz 3 zu § 136 BBG) 2). 

Ersatz kann nur geleistet werden für Gegenstände, die 
der Beamte mit sich geführt hat (§ 136 Satz 1 BBG). Der 
Begriff "mit sich führen" ist im Sinne von "bei sich haben" 
auszulegen; es fallen also hierunter sowohl Fahrräder als 
auch Kraftfahrzeuge aller Art. 

2. E r s atz von S c h ä den an F a h r r ä der n 
Nach der RL Nr. 1 Satz 1 zu § 136 BBG ist der Ersatz 

auf Gegenstände des täglichen Bedarfs zu besdlränken. 
Als Gegenstände des täglichen Bedarfs im Sinne dieser 
Bestimmung sind auch Fahrräder anzusehen, während 
Kraftfahrzeuge aller Art (Mopeds, Motorroller, Motor-
räder, Kraftwagen usw.) nicht darunter fallen. 

3. E r s atz von S c h ä den a ~ K r a f t f a h r z e u gen 
Der Ersatz von Sachschäden an Kraftfahrzeugen ist in 

den beigefügten vorläufigen Richtlinien zu §' 136 BBG 
behandelt. Die vorläufigen Richtlinien gehen davon aus, 
daß dem Beamten der Abschluß einer Kaskoversicherung 
mit einer Selbstbeteiligung von 300 DM zugemutet werden 
kann. 

Gemäß § 181 Abs. 7 BBG bedürfen Entscheidungen in 
versorgungsrechtlichen Angelegenheiten nach den in § 155 
Abs.3 Satz 2 BBG bezeidlneten Vorschriften bis zum 
Erlaß der endgültigen Riclltlinien unserer Zustimmung. 
Wir sind damit einverstanden, daß allgemein unsere Zu-
stimmung angenommen wird, soweit Entscheidungen unter 
Beachtung der vorläufigen Richtlinien für den Ersatz von 
Sachschäden an Kraftfahrzeugen nach § 136 BBG getroffen 
werden. Im übrigen bedürfen Entscheidungen über den 
Ersatz von Sachschäden an Kraftfahrzeugen weiterhin 
unserer Zustimmung; auf Abschnitt I Nr.2 Buchstabe b 
und c und Nr. 3 unseres Rundschreibens vom 5. 7. 1955 
(GMB!. S. 253, MinBIFin. S. 430) wird hingewiesen. 

Absatz 1 Satz 3 des Rundschreibens vom 10.4. 1956 -
25 251 - 7234/55; I B/2 - BA 1504 - 13/55 - (nicht ver-
öffentlicht), wonach alle Entscheidungen über Anträge auf 
Ersatz von Schäden an Kraftfahrzeugen unserer Zustim-
mung bedürfen, wird durch vorstehende vorläufige Rege-
lung gegenstandslos. 

Das Rundschreiben wird im Gemeinsamen Ministerial-
blatt und im Ministerialblatt des Bundesminis;ters der 
Finanz~n veröffentlicht. 

An die obersten Bundesbehörden. 

Anlaj!:e 
Vorläufige Richtlinien 

für den Ersatz von SadIsdIäden an Kraftfahrzeugen 
nadI § 136 BBG 

1. Die immer stärker fortschreitende Motorisierung des Ver-
kehrs zieht in ·größerem Umfang auch die Benutzung von 

') Veröffentlicht im GMBI. Nr. 15/1953 S. 241. 
2) Veröffentlicht im GMBI. Nr. 2011955 S . 284. 

nigen dienstlichen Verwendung in das Eigentum des Be-
amten übergehender) Kraftfahrzeuge wird ein Ersatz von 
Sachschäden nach § 136 BBG nimt praktism, da nach § 10 
der Richtlinien über Beschaffung und Haltung beamten-
eigener Kraftfahrzeuge vom 6. 12. 1951 (MinBIFin. 1952 
S. 9) die Inhaber beamteneigener Kraftfahrzeuge gegen 
Schäden an den Kraftfahrzeugen und gegen Haftpflimt-
ansprüche aus Personen- und Sachsmädenfällen auf Kosten 
der Verwaltung, möglidlst im Wege von Sammelverträgen, 
Zu versichern sind. 

3. Für den Ersatz von Schäden an p r i v at e i gen e n (d. h. 
eigenen, nicht auf behördliche Veranlassung angesmafften 
oder gehaltenen) und an e r k a n n t p ri v a t e i g e -
ne n (d. h. eigenen, auf Veranlassung der vorgesetzten 
Behörde oder im überwiegenden Interesse des Dienstes 
angeschafften oder gehaltenen und als solchen anerkann-
ten) K r a f t f a h r z e u gen sind zu unterscheiden: 
a) Dienstreisen und solche dienstliche Reisen, die nur des-

halb nicht unter den Begriff der Dienstreisen fallen, 
weil die Abwesenheit sechs Stunden nicht übersteigt 
(§ 2 Abs. 1 RKG), 

b) Dienstgänge (AB Nr.34 zum RKG) und dienstlime 
Reisen in Nachbarorte (§ 2 Abs. 2 RKG), 

c) Wege nach und von der Dienststelle. 

Zu a: 
1. Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges. 

Bei den unter a bezeichneten Dienstreisen usw. kann 
Ersatz für Sachschäden an einem privateigenen Kraftfahr-
zeug geleistet werden, wenn der Dienstreisende vor 
An tri t t der Dienstreise usw. entweder im Einzelfall 
oder allgemein zur Benutzung des Kraftfahrzeuges er-
mächtigt worden ist. Bei der Ermächtigung zur Benutzung 
des privateigenen Kraftfahrzeuges, die zugleich mit der 
Genehmigung der Dienstreise zu erteilen ist (AB Nr. 7 
i. V. m. Nr. 23 zum RKG), ist ein strenger Maßstab anZu-
legen. 

Bei n ach t r ä gl ich e r Ermächtigung zur Benut-
zung des privateigenen Kraftfahrzeuges ist ein Ersatz des 
Schadens grundsätzlich ausgeschlossen. Ausnahmen kom-
men nur in Betracht, wenn der Beamte das Fehlen der 
rechtzeitigen Ermächtigung nicht zu vertreten hat. 

Wird bei einer Dienstreise usw. ein privateigenes Kraft-
fahrzeug 0 h n e Ermächtigung durch die Dienststelle be-
nutzt und wird die Ermächtigung auch nachträgli<h nimt 
ausgesprochen, so ist ein Ersatz des Schadens ausge-
schlossen. 

2. Benutzung eines anerkannt privateigenen Kraftfahrzeuges. 
Bei der Benutzung eines anerkannt privateigenen Kraft-

fahrzeuges ist ebenso wie bei Nr. 1 zu prüfen, ob die 
Ermächtigung zur Benutzung allgemein oder - -falls er-
forderlich - im Einzelfall erteilt worden ist. 

Zu b: 
1. Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges. 

Für die Benutzung eines privateigenen Kraftfahrzeuges 
auf Dienstgängen usw. gelten grundsätzlim die Ausfüh-
rungen zu a 1. Da aber in solchen Fällen im allgemeinen 
die Ermächtigung zur Benutzung des Kraftfahrzeuges VOI 
Antritt der Fahrt nicht eingeholt wird, ist der Ersatz in 
derartigen Einzelfällen v:on der unverzüglich namträglim 
zu treffenden Feststellung abhängig, daß die Benutzung 
des privateigenen Kraftfahrzeuges dienstlich gerechtfertigt 
gewesen ist. 

2. Benutzung eines anerkannt privateigenen Kraftfahrzeuges. 
Bei der Benutzung eines anerkannt privateigenen Kraft-

fahrzeuges gilt das gleiche, es sei denn, daß die Ermämti-
gung zur Benutzung allgemein erteilt worden ist. 
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Zu c: 
Im allgemeinen ist davon auszugehen, daß die Benutzung 
eines privateigenen oder eines anerkannt privateigenen 
Kraftfahrzeuges auf dem mit dem Dienst zusammenhän-
genden Wege nam und von der Dienststelle im privaten, 
also nimt im dienstlimen Interesse liegt. Für den Ersatz 
von Smäden an einem privateigenen oder einem anerkannt 
privateigenen Kraftfahrzeug, die bei einem Dienstunfall 
auf dem vorbezeimneten Wege entstehen, müssen daher 
smwerwiegende Gründe, vor allem dienstlicher Art, vor-
liegen. Solche Gründe können sim ergeben aus 
1. der Eigenart des Dienstes (z. B. an mehreren Dienst-

orten, Dienstbeginn oder -ende zur Nachtzeit), 

2. den persönlimen Verhältnissen des Beamten (z. B. Kör-
perbehinderung), 

3. den örtlichen Verhältnissen (z. B. keine oder ungenü-
gende Verkehrsverbindungen). 

4. (1) Hat der Beamte den Dienstunfall vor sät z I i e h 
herbeigeführt, so kommt ein Ersatz des Schadens nicht in 
Betramt (§ 149 Abs. 1 Satz 1 BBG). 
(2) Bei g r 0 b e r F a h rl ä s s i g k e i t ist in der Regel 
der Smaden nicht zu ersetzen (vgl. § 149 Abs. 1 Satz 2 
BBG). 
(3) Bei lei e h t e r F a h r I ä s s i g k e i t ist zu prüfen, 
ob dem Beamten nach Lage der Verhältnisse, insbesondere 
nam dem Maße seines VerscllUldens, zugemutet werden 
kann, den Schaden ganz oder teilweise selbst zu tragen. 

5. (1) Grundsätzlich können im Einzelfall Smäden, die infolge 
von Dienstunfällen an privateigenen und anerkannt privat-
eigenen Kraftfahrzeugen entstehen, nur bis zum Betrage 
von 300 DM im Rahmen der nicht gedeckten Kosten er-
stattet werden. 

(2) Der Beamte ist verpflimtet, durch sein Verhalten die 
Heranziehung eines etwa zum Schadenersatz verpflich-
teten Dritten durch den Dienstherrn (§ 168 BBG) zu er-
leimtern. 

GMBI. 1951, S. 216 . 

"a) Die in § 4 Abs. 1 letzter Satz, § 5 Abs. 2 sowie in § 6 des 
Tarifvertrages enthaltenen Sonderbestimmungen für den 
Bereich der Arbeitsremtlichen Vereinigung Nordrhein-
Westfalen gelten nimt für die Angestellten des Bundes, 
sondern nur für die Kommunalangestellten dieses Be-
reiches. 

b) Die durch § 3 vorgenommene Neufassung der ADO für 
Angestellte, die das 18. Lebensjahr nom nimt vollendet 
haben, kann bei verheirateten Angestellten unter 18 
Jahren in Einzelfällen dazu führen, daß die bisher ge-
währten Bezüge nicht erreicht werden. Ich erkläre mich 
damit einverstanden, daß in Fällen, in denen die Neu-
festsetzung der Gesamtvergütung gemäß § 3 des Tarif-
vertrages eine Verminderung der bisherigen Bezüge 
ergibt, der Unterschiedsbetrag zwischen der bisherigen 
Vergütung und der neuen Gesamtvergütung solange als 
persönliche Ausgleimszulage weiter gewährt wird, bis er 
durch tarifliche Steigerungen aufgezehlt wird. 

e) Nach § 4 Abs. 5 des Tarifvertrages steigert sich die nam 
§ 4 Abs. 1 ermittelte Grundvergütung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sich die bisherige Grundvergütung gesteigert 
hätte. Ich bin damit einverstanden, daß unter diese Vor-
schrift fallende Angestellte auf ihren Antrag als "Neu-
eingestellte" behandelt werden, ohne daß es einer 
Kündigung bedarf. Eine abermalige Anwendung der 
ursprünglichen Festsetzung ist jedoch in diesem Falle 
ausgeschlossen. 

d) § 7 Abs. 1 des Tarifvertrages stellt gegenüber § 6 TO.A 
in der Fassung des Tarifvertrages vom 21. 12. 1955 
(MinBIFin.1956 S.138)I) eine vorübergehende Ausnahme-
regelung dar, die das System der Gewährung des 
Wohnungsgeldzuschusses nam den bisherigen Tarif-
klassen 'unberührt läßt. Infolgedessen mußten für die 
Vergütungsgruppen VII - X TO.A und Kr. b bis Kr. e 
der Anlage 2 zur Kr. T die Anlagen 1, 2 und 3 zum Tarif-
vertrag vom 4. 6. 1957 die Tarifklasse des Wohnungs-
geldzuschusses wie bisher als Ziffer V bezeichnen. Zur 
Beseitigung von Zweifeln weise ich darauf hin, daß die 
Angestellten, soweit sie ledig sind und das 40. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben oder soweit ihnen nam 
§ 9 Abs. 4 Bes.Ges. und Nr. 50 BV der Wohnungsgeld-
zuschuß der nächstniedrigeren Tarifklasse zusteht, für die 
Dauer der Wirksamkeit des § 7 Abs. 1 den Wohnungs-
geldzuschuß der Tarifklasse Verhalten. 

Die Bestimmung des § 7 Abs. 2 gilt für Angestellte 
all e r Vergütungsgruppen." 

GMBl. 1951, S. 211 
Durcltführung des Bundesbeamtengesetzes und des G 131 
h i er: Unterhaltsbeiträge und BVG-Renten 

- Gemeins. RdScltr. d. BMI u. BMF v. 28. 5. 1957 - 11 5 -
25215 - 5031/57; I B/3 - BA 2154 -1/57-
Wir bitten, bei der Bewilligung von Unterhaltsbeiträgen 
nam Beamtenrecht für die Beurteilung der wirtschaftlichen 
Lage des Antragstellers und für die Bemessung der Höhe des 
Unterhaltsbeitrages die Grund- und die Ausgleichsrenten nach 
dem Bundesversorgungsgesetz nicht als sonstiges Einkommen 
zu berücksichtigen. 

Gleichzeitig bitten wir, bei Versorgungsberemtigten nam 
dem Bundesversorgungsgesetz die Bewilligung oder Ände-
rung des Unterhaltsbeitrages dem zuständigen Versorgungs-
amt mitzuteilen, da dieses den laufenden Unterhaltsbeitrag 
als Einkommen bei der Bemessung der Ausgleims_ und 
Elternrente zu berücksichtigen hat. 

Dieses Rundsmreiben wird im Gemeinsamen Ministerial-
blatt und im Ministerialblatt des Bundesministers der Finan-
zen veröffentlicht. 
An die obersten Bundesbehörden. 
Nachrichtlich 
an die obersten Landesbehörden. 

GMBI. 1951, S.211 

Zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister der Finanzen, 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, 
vertreten durch den Vorsitzer des Vorstandes, 
der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, 
vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 
und 

der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
'- Hauptvorstand -, 
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
- Hauptvorstand -

wird für die Tarifangestellten 
andererseits 

a) des Bundes - mit Ausnahme der Deutschen Bundespost 
und der Deutschen Bundesbahn -, 

b) der Verwaltungen und Betriebe der Länder und der Stadt-
Neuregelung der Angestelltenvergiitungen 

- Bek. d. BMI v. 22.6. 1957 -11 8 -7462 f - 4815/57 _ 

!Jen nachstehenden Tarifvertrag vom 4. 6. 1957 gebe im 

bekannt. Der BMF hat mit Rundschreiben vom 21. 6. 1957 zur 
Erläuterung des Tarifvertrages auf folgendes hingewiesen: 

gemeinde Brem

') VeröffentIldlt Im 
Tarifvertrag 

Vom 4. Juni 1957 
en - mit Ausnahme des Saarlandes -, 

GMBl. Nr. 9/1956 S. 159. 
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deren Arbeitsverhältnisse durch Tarifvereinbarungen zwi-
schen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und den 
obengenannten Gewerkschaften bestimmt werden, 

cl der Mitglieder der Mitgliedverbände der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände, soweit deren Arbeits-
verhältnisse durch Tarifvereinbarungen zwischen der Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und den 
obengenannten Gewerkschaften bestimmt we-rden, 

folgendes vereinbart: 
§ 1 

In § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und 4 TO.A 
und in der Anlage 1 zur TO.A tritt an die Stelle d~ 26. das 24., 
an die Stelle des 28. das 26., an die Stelle des 30. das 28. und 
an die Stelle des 32. das 30. Lebensjahr. Das gleiche gilt für 
die Allgemeinen und Besonderen Dienstordnungen - mit 
Ausnahme der ADO vorn 10. Mai 1938 für übertarifliche An-
gestellte - und die sonstigen Bestimmungen, die zur TO.A 
erlassen oder zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart 
worden sind. 

§ 2 
(l) Es werden festgesetzt für die Angestellten 

a) über 24 bzw. 28 Jahre 
die monatlichen Anfangsgrundvergütungen, die 
Höchstbeträge der monatlichen GrundveI1gütungen, 
die monatlichen Steigerungsbeträge und Aufrückungs-
zulagen der Anlage 1 zur TO.A auf die Beträge der 
als Anlage beigefügten Übersicht zu § 5 und Anlage 1 
zur TO.A, 

b) unter 24 bzw. 28 Jahren 
die monatlichen Grundvergütungen der Anlage 2 zur 
TO.A auf die Beträge der beigefügten Anlage 2, 

c) die unter die ADO für übertarifliche Angestellte im 
öffentlichen Dienst fallen, 
die monatliche 
Anfangsgrundvergütung auf 1 UO DM, 
der Höffistbetrag der monatlichen 
Gl:undvergütung auf 1 710 DM, 
der monatliche Steigerungshetrag auf 130 DM, 
di.e monatliche Aufrückungszulage auf 56 DM, 

d) die unter die Anlage 2 zur Kr.T fallen, 
die monatlichen Anfangsgrundvergütungen, die 
Höchstbeträge der monatlichen Grundvergütungen, 
die monatlichen Steigerungsbeträge, die Zulagen ge-
gemäß Anmerkung 1) zur Vergütungsgruppe Kr. a 
und gemäß Anmerkung 1) zur Vergütungsgruppe 
Kr. d und die Abschläge gemäß Anmerkung 2) zur 
Vergütungsgruppe Kr. d und Anmerkung 1) zur 
Vergütungsgruppe Kr. e der Anlage 2 zur Kr. Tauf 
die Beträge der beigefügten Anlage 3. 

(2) Angestellte, die nach Vollendung des 24. Lebensjahres-
in den Vergütungsgruppen 1- III TO.A des 28. Lebens-
jahres - eingestellt werden, erhalten die Grundver-
gütung, die sich nach § 5 Abs. 4 TO.A ergibt, nach Maß-
gabe der als Anlage 4 beigefügten Anlage F (Nr. 8 ADO 
zu § 5 TO.A). 

§ 3 
(1) Die Allgemeine Dienstordnung für Angestellte im öffent-

lichen Dienst, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben vorn 10. 5. 1938- in der Fassung vorn 13. 4. 1940 
(RBBI. S. 128) ist mit nachstehenden Änderungen anzu-
wenden: 
Nr.2 erhält folgende Fassung: 
"Die Tarifordnung A für Angestellte im öffentlichen 
Dienst (T~.A) .- mit Ausnahme der §§ 4, 5, 6, 9, 12 und 
16 - SOWIe: die dazu. erlas~enen Dienstordnungen, ins-
besondere die Allgememe Dienstordnung, finden entspre-
chende Anwendung, soweit sich aus nachstehendem nichts 
anderes ergibt." 
Nr.3 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die in Nr. 1 erwähnten Angesteilten erhalten von der 

Grundvergütung und dem Wohnungsgeldzuschuß 
eines 24jährigen ledigen Tarifangestellten der glei-

chen Vergütungsgruppe und der gleichen Ortsklasse 
als Gesamtvergütung nachstehende Vomhundert-
sätze: 
50 v. H. vor Vollendung des 15. Lebensjahres, 
55 v. H. nach Vollendung des 15. Lebensjahres, 
60 v. H. nach Vollenduhg des 16, Lebensjahres, 
65 v. H. nach Vollendung d~s 17. Lebensjahres, 

(2) Das Lebensjaihr gilt mit Beginn des Monats als voll-
endet, in den der Geburtstag fällt." 

(2) Die nach Absatz 1 zustehenden aufgerundeten Gesarnt-
vergütungen sind der beig.efügten Anlage 5 zu ent-' 
nehmen. Soweit der örtliche Sonderzuschlag zusteht (§ 7 
TO.A) erhöht sich die in der Gesamtvergütunl! enthaltene 
Grundvergütung um den Sonderzuschlag. Die bisherige 
als Anlage der ADO beigefügte Tabelle entfällt. 

§ 4 
(1) Für die am 31. März 1957 im Dienst befindlichen Ange-

stellten der TO.A im Alter von über 24 Jahren in den 
Vergütungsgruppen IVa bis X und im Alter von über 
28 Jahren in den Vergütungsgruppen I bis III wird die 
bisherige Grundvergütung erhöht: 
in der Vergütungsgruppe I 

II 
III 
IVa 
IVb 
Vau. b 
Vc 

VIa u. b 
VIII 

IX 
X 

um 68 DM, 
5.s DM, 
51 DM, 
45 DM, 
40 DM, 
35 DM, 
31 DM, 
30 DM, 
15 DM, 
12 DM, 
10 DM; 

in der Vergütungsgruppe VII wird die bisherige Grund-
vergütung 
von 320 DM bis zu 334 DM um 15 DM, 

335 " 349 16 
350 " " 364 17 
365 " 379 18 
380 " 394 19 
395 " 409 20 
410 " 424 21 
425 " 439 22 
440 " " 454 23 " ~rhöht. 455 und mehr 24 " 

Die so erhöhte Grundvergütung darf die in Anlage 1 
zu diesem Tarifvertrag festgesetzten Höchstbeträge der 
monatlichen Grundvergütungen nicht übersteigen. 

Im Bereich der Arbeitsrechtlichen Vereinigung in Nordrhein-
Westfalen darf bei Angestellten, die am 31. Dezember 1955 im 
Dienst standen, der Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung 
\Im den gleichen Betrag überschritten werden, um den der Höchst-
betrag der monatlichen Grundvergütung bisher überschritten wer-
den durfte. 

(2) Ist die nach Absatz 1 am 1. April 1957 zustehende erhöhte 
Grundvergütung niedriger als der Betrag, der dem An-
gestellten als Neueingestelltem nach der Anlage F (An-
lage 4 zu § 2 Absatz 2 dieses Tarifvertrages) zustehen 
würde, so bildet dieser Betrag die Grundvergütung, 
sofern dies für den Angestellten günstiger ist. 

(3) Für die am 31. März 1957 im Dienst befindlichen, unter 
die ADO für übertarifliche Angestellte fallenden Ange-
stellten wird die bisherige Grundvergütung um 85 DM 
erhöht. 

(4) Bei den Angestellten, deren Grundvergütung sich am 
1. April 1957 steigert oder die am 1. April 1957 auf-
rücken, ist zunächst die Erhöhung der Grundvergütung 
nach Absatz 1 durchzuführen und dann der Steigerungs-
betrag zuzurechnen bzw. die Grundvergütung der Auf-
rückungsgruppe zu ermitteln. 

(5) Die nach den Absätzen 1,3 und 4 festzusetzenden Grund-
vergütungen steigern sich zu dem Zeitpunkt, zu dem sich 
die bisherige Grundvergütung gesteigert hätte. 
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§ 5 
(1) Die am 31. März 1957 im Dienst befindlichen Angestell-

ten, die unter die Anlage 2 zur Kr.T (Anlage 3 dieses-
Tarifvertrages) fallen, erhalten die Grundvergütung, die 
nach der Anlage 3 an die Stelle der bisherigen Grund-
vergütung tritt. Die neue Grundvergütung steigert sich 
zu dem Zeitpunkt, zu dem sich die bisherige Grundver-
gillung gesteigert hätte. 

(2) 
Die sich nach Absatz 1 ergebende Grundvergütung erhöht sich im 
Bereich der Arbeitsrechtlichen Vereinigung in Nordrhein-Westfalen 
für die Angestellten, die am 31. Dezember 1955 im Dienst standen, 
um 3(4 des besonderen Erh.öhungsbetrages, der am 31. März 1957 
gemäß der Anlage 6 c des Tarifvertrages über die Neuregelung der 
Angestelltenvergütungen vom 15, Dezember 1955 zustand, soweit 
sich hiernach ein Betrag von mehr als 5 DM ergibt. 

(3) § 4 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 6 
Im Bereich der Arbeitsrechtlichen Vereinigung in Nordrhein-West-

falen werden den Angestellten, die am 31. Dezember 1955 im Dienst 
standen und am 31. März 1957 das 24. Lebensjahr noch nicht vollende! 
hatten. neben der Grundvergütung die in der Anlage 6 angegebenen 
Zulagen gezahlt. 

§ 7 

(1) Bis zum Inkrafttreten gesetzlicher Besoldungsneurege-
lungen wird in den Vergütungsgruppen VII bis X TO.A 
und Kr. b bis Kr. e der Anlage 2 zur Kr. T anstelle des 
Wohnungsgeldzuschusses der Tarifklasse V der Woh-
nungsgeldzuschuß der Tarifklasse IV gewährt. 

(2) Anstelle des Wohnungsgeldzuschusses der Ortsklasse C 
wird der Wohnungsgeldzuschuß der Ortsklasse B ge-
währt. 

§ 8 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 1. April 1957 in Kraft. Er 

kann mit einer Frist von einem Monat zum Schluß eines 
Kalendervierteljahres, ers1tmalig zum 31. März 1958, ge-
kündigt werden. 

(2) Bei einer Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Lage, die die Bezüge der Angestellten des öffentlichen 
Dienstes gegenüber dem Stand vom 1. April 1957 wesent-
lich berührt, ist eine vorzeitige Kündigung des Tarif-
vertrages unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Monaten zum Schluß eines Kalendervierteljahres 
zulässig. 

Bonn, den 4. Juni 1957. 

Für die Bundesrepublik Deutschland: 
Der Bundesminister der Finanzen 

In Vertretung 
Hartmann 

Für die Tarifgemeinschaft deutscher Länder: 
Der Vorsitzer des Vorstandes 

Zietsm 

Für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände: 
Der Vorstand 

Dr. Klett Dr. Bremme 

Für die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr 

- Hauptvorstand -
Oesterle Langhans 

Für die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
- Hauptvorstand --

B. BoCkelmann Heinz Groteguth 

Protokollerklärung 
zum Tarifvertrag vom 4. Juni 1957 

1. Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, daß 
dieser Tarifvertrag schon nach seinem Wortlaut keine An-
wendung findet auf Angestellte, für die der ETV, die 
TO.K, der Gehaltstarif für Angestellte von Versorgungs-
und Verkehrsbetrieben im Bereich des Hessischen Arbeit-
geberverbandes der Gemeinden und Kommunalverbände 
(HGTAV) oder § 4 der tarifvertraglichen Vereinbarung 
der Arbeitsrechtlichen Vereinigung in Nordrhein-West-
falen vom 13. April 1951 gelten, sowie auf Angestellte, 
deren Vergütung in Anlehnung an die Besoldungsord-
nungen der Beamten geregelt ist. Außerdem gilt dieser 
Tarifvertrag nicht für die Angestellten, die unter die 
zwischen dem Hessischen Arbeitgeberverband und der 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr, 
Bezirksleitung Hessen, sowie der Deutschen Angestellten-
Gewerkschaft, Landesverband Hessen, abgeschlossene 

tarifvertragliche Vereinbarung Nr. 15 in der ab 1. April 
1953 geltenden Fassung fallen; für diese und die unter die 
HGTA V fallenden Angestellten erfolgt bezirklich eine 
Sonderregelung. Von dem Geltungsbereich des Tarifver-
trages sind ferner ausgenommen Angestellte, die unter den 
Normalvertrag zwischen dem Deutschen Bühnenverein 
und der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger 
fallen, sowie Chor- und Tanzmitglieder im Sinne des 
Normalvertrages für Chor und Tanz. 

2. Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber elmg, daß 
§ 6 des Tarifvertrages über die Neuregelung der Ange-
stelltenvergütungen vom 15. Dezember 1955 1) gemäß § 4 
Absatz 5 des Tarifvertragsgesetzes bis zum Inkrafttreten 
einer neuen tarifvertraglichen Regelung nachwirkt. 

') Veröffentlicht im GMBl. Nr. 2/1956 S. 39. 

'GMBl. 1957, S. 217 
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Vergütungs-
gruppe 

I 

11 

III 

IVa 

IVb 

Va 

Vb 

Vc 

VIa 

Vlb 

VII 

VIII 

IX 

X 

monatl. 
Anfangs-

grund-
vergütung 

DM 

880 

768 
640 
565 

530 

454 

454 
448 
405 
405 

335 

305 
272 
248 

GMBl.1957 

Anlage 1 
(§ 2 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957) 

Vbersimt 
zu § 5 TO.A und Anlage 1 zur TO.A 

monat!. monatl. HöC'hstbetrag;1 
dermonatl. Steigerungs- Aufrüd<ungs-

betrag zulage Grund- I 
Eingangs-

gruppe 
DM DM I ver~%ung ! 

I 

59 

45 
42 
35 

30 

27 
27 
25 

20 

20 

16 

10 
10 
10 

I 

47 
47 
35 
35 

33 
28 

28 

26 
24 
24 

21 
18 
14 

1293 
1128 

976 

915 

770 
688 
670 
648 
632 
585 

479 
385 

352 
328 

III 

III 

III 

Vb 

iVlabzw. Vlbl 
! i 
VIabzw. VIbl 

I VIb I 

VIb I 
VII I 

VII I 

VIII 

IX 

X 

X 

Tarifklasse 
für den 
WGZ 

III 

IV 

V 

Nr.16 
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Anlage 2 
(§ 2 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957) 

Anlage 2 zur TO.A 
- Vergütungsordnung für Angestellte unter 24 bzw. 28 Jahren-

Die monatlime Grundvergütung beträgt: 

Vor Vollendung des Nach Vollendung des Tarifklasse 
In für den 

Vergütungs- 27. Lebensjahres 27. Lebensjahres Wohnungs-DM DM gruppe «90 0/ 0) (950/0) geld-
zusmuß 

I 792,- 836,- III 

II 691,- 730,- III 

III 576,- 608,- III 

nam Vollendung des 

18. I 19. I 20. I 21. I 23. 
1 

Lebensjahres 

DM 

I 
DM 

I 
DM 

I 
DM 

I 
DM 

(700/0) (750/0) (SO %) (900/0) (950/0) 

IVb - - - 477,- 503,50 IV 

Va u. Vb - - - 409,- 431,50 IV 

VI 283,50 304,- 324,- 364,50 385,- IV 

VII 234,50 251,50 268,- 301,50 318,50 V 

VIII 213,50 229,- 244,- 274,50 290,- V 

IX 190,50 204,- 218,- 245,- 258,50 V 

X 174,- 186,- 198,50 223,50 236,- V 

Anmerkung: Die Grundvergütungsbeträge sind auf der Grundlage der eingeklammerten Hundertsätze der 
vollen Anfangsgrundvergütung beremnet. 
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Anlage 3 
(§ 2 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957) 

1. Monatliche Anfangsgrundvergütung . . .... . 
2. Monatlicher Steigerungsbetrag der Grundvergütung 
3. Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung 
4. Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses 
5. Urlaubsklasse . . . . . . . . . . . . . . . 

Tätigkeitsmerkmale: 

Vergütungs-
gruppe Kr. a 

DM 
440,-
23,-

647,-
IV 
B 

Oberinnen 1), Hebammenoberinnen, Pflegevorsteher (Erste Oberpfleger) und Pflegevor-
steherinnen (Erste Oberpflegerinnen) an Heil- und Pflegeanstalten von mehr als 1500 plan-
mäßigen Betten. 
1) Oberinnen an Anstalten von 600 bis 1200 planmäßigen Betten erhalten eine Zulage von 35,- DM, an An-

stalten von mehr als 1200 planmäßigen Betten eine sold,e v on 70,- DM. 

1. Monatliche Anfangsgrundvergütung . . . . . . . 
2. Monatlicher Steigerungsbetrag der Grundvergütung 
3. Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung 
4. Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses 
5. Urlaubsklasse . . . . . . . . . . . . . . 

Tätigkeitsmerkmale : 
Oberschwestern als leitende Oberschwestern, 

Vergütungs-
gruppe Kr. b 

DM 
390,-
19,-

485,-
V 
C 

Pflegevorsteher (Erste Oberpfleger) und Pflegevorsteherinnen (Erste Oberpflegerinnen) in 
Heil- und Pflegeanstalten. 

1. Monatliche Anfangsgrundvergütung . . . . . . . 
2. Monatlicher Steigerungsbetrag der Grundvergütung 
3. Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung 
4. Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses 
5. Urlaubsklasse . . . . . . . . . . . . . . . 

Tätigkeitsmerkmale: 

Vergütungs-
gruppe Kr. c 

DM 
357,50 

15,50 
435,-

V 
C 

Krankenoberpfleger (Pfleger mit Verwaltungstätigkeit) sowie Pfleger in gleichwertiger 
Stellung, 
Oberschwestern (Schwestern mit Verwaltungstätigkeit), 
Oberhebammen sowie Schwestern in gleichwertiger Stellung, z. B. leitende Schwestern im 
Betriebs- und Wirtschafts dienst, Lehrschwestern, leitende Operationsschwestern in größeren 
Operationsabteilungen, Oberpfleger (Oberpflegerinnen) in Heil- und Pflegeanstalten. 

1. Monatliche Anfangsgrundvergütung . . . . . . . 
2. Monatlicher Steigerungsbetrag der Grundvergütung 
S. Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung . . 
4. Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses 
5. Urlaubsklasse . . . . . . . . . 

Tätigkeitsmerkmale : 
Krankenpfleger 1) 2), 
Krankenschwestern 1) 2), 
Säuglings- und Kinderschwestern (-krankenpflegerinnen) 1) 2), 
Hebammen 1), 

Vergütungs-
gruppe Kr. d 

DM 

V 
C 

304,50 
11,50 

385,-

Pfleger (Pflegerinnen) in Heil- und Pflegeanstalten in besonderer Stelle, z. B. als stellver-
tretende Oberpfleger (Oberpflegerinnen), 
Stations- oder Abteilungspfleger (Stations- oder Abteilungspflegerinnen). 
') Hebammen erhalten eine Zulage in Höhe von 15,- DM. Die Zulage erhalten auch Krankenpfleger und 

Krankenschwestern sowie Säuglings- und Kinderschwestern (-krankenpflegerinnen) für die Dauer der Ver-
wendung in besonderer Stellung z. B. als Leiter '(Leiterinnen) von Stationen, als Operationspfleger (Ope-
rationsschwestern), auch wenn in leitender Stellung in kleineren OperationsabteiluTlgen, als Narkose-
schwestern. 

') Angestellte ohne staatliche Erlaubnis in der Kranken-, Säuglings· und Kinde rpflege erhallen in jeder Stufe 
eine um 35,- DM ,geringere Grundvergütung. 

1. Monatliche Anfangsgrundvergütung . . . . . . . 
2. Monatlicher Steigerungsbetrag der Grundvergütung . 
3. Höchstbetrag der monatlichen Grundvergütung 
4. Tarifklasse des Wohnungsgeldzuschusses 
5. Urlaubsklasse . . . . . • . . . . . . 

Tätigkeitsmerkmale : 

Vergütungs-
gruppe Kr. e 

DM 
271,50 

11,50 
352,-

V 
C 

Pfleger (Pflegerinnen) in Heil- und Pflegeanstalten mit verwaltungseigener Abschluß-
prüfung 1). 

') Pfleger (Pflegerinnen) ohne verwaltungseigene Abschlußprüfung erhalten in jeder Stufe eine um 21,- DM 
geringere Grundvergütung . 

Nr.16 
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Anlage 5 
(zum Tarifvertrag vom 4. Juni 1957) 

Anlage zur Allgemeinen Dienstordnung für Angestellte, die das 18. Leben~jahr noch nicht vollendet haben. 

Die Gesamtvergütung beträgt in DM 

Orts- In den Vergütungsgruppen 
Alter klasse VI VII VIII IX X 

Vor Vollendung des 15. Lebensjahres S 241,50 206,50 191,50 175,- 163,-

A 235,50 200,50 185,50 169,- 157,-

Bu.C 230,- 195,- 180,-- 163,50 151,50 

Nach Vollendung des 15. Lebensjahres S 266,- 227,50 211,- 192,50 179,50 

A 259,50 221,- 204,50 186,- 173,-

Bu.C 253,- 214,50 198,- 180,- 167,-

Nach Vollendung des 16. Lebensjahres 
S 290,- 248,- 230,- 210,- 196,-

A 283,- 241,- 223,- 203,- 188,50 

Bu.C 276,- 234,- 216,- 196,50 182,-

Nach Vollendung des 17. Lebensjahres S 314,- 268,50 249,- 227,50 212,-

A 306,50 261,- 241,50 220,- 204,50 
Bu.C 299,- 253,50 234,- 213,- 197,-

Anlage 6 
(§ 6 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957) 

Zulage für Angestellte im Bereidt der Arbeitsredttlidten Vereinigung in Nordrhein-Westfalen, die am 
31. Dezember 1955 im Dienst standen und am 31. 3. 1957 das 24. Lebensjahr noch nidtt voUendet hatten: 

In Vergütungsgruppe 

Nach Vollendung des X IX VIII VII VI V 
---_ ... _----

20. Lebensjahres 4,- 8,- 2,- 5,-

21. Lebensjahres 9,- 8,- 2,- 5,- 6,-
23. Lebensjahres 9,- 6,- 7,- 5,- 14,- 6,-

Nr.16 
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-V. Sozialwesen 

fü
is

Z

Dmddehlerberidltigung 

- Bek. d. BMI v. 26.6. 1957 - 52 221 A - 5351/57 -

Die auf Seite 207 GM BI. Nr. 15/1957 abgedruckte Durm-
hrung der deutsch-smweizerischen Fürsorgevereinbarung 
t wie folgt zu berimtigen: 
In Ziffer 3 Absatz 1 letzte Zeile muß es &tatt "bestimmte 

eit" rimtig heißen "unbestimmte Zeit". 
GMBI. 1957, S. 225 
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